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► Nr.  VO/2022/11411
öffentlich

Lübeck, 30.08.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Björn Bär (E-Mail: bjoern.baer@luebeck.de Telefon: 122-2320)

1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte 
der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

24.10.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
14.11.2022 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

22.11.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
24.11.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lü-
beck vom 31.03.2022 wird in der als Anlage 2 beigefügten Fassung beschlossen.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 – Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 – Bereich Recht Keine rechtlichen Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Eine Betroffenheit von Kindern und Jugend-
lichen ist nicht gegeben

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Das Kommunalabgabengesetz
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Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die Hansestadt Lübeck erhebt für die Durchführung der Wochenmärkte Gebühren nach der 
Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022.
Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 25.02.2022 (VO 2020/09427-02-01) wurde eine 
jährliche Neukalkulation der Wochenmarktgebühren gefordert. Über die kalkulierten Ge-
bühren und den umzusetzenden Kostendeckungsgrad soll jedes Jahr neu entschieden wer-
den.
Die grundlegenden Informationen zur Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2023 findet sich 
in einer Gegenüberstellung zur Kalkulation der aktuellen Gebühren in der Anlage 4 dieser 
Vorlage wieder. Die kalkulierten Gebühren sind für das Jahr 2022 ermäßigt umgesetzt wor-
den und entsprechen nicht Kalkulation.
Weiterhin wurde gefordert, dass über den Fortschritt der Digitalisierung berichtet wird.
Für fünf Marktflächen wurden Angebote eingeholt, um die Stromversorgung zu digitalisieren 
und eine flexiblere Stromentnahme zu ermöglichen. Die Beauftragung soll noch im Jahr 2022 
erfolgen.
Außerdem wird die Programmierung einer App vorangetrieben. Die Realisierung soll im 
Rahmen des Smart City Projekts im Zusammenarbeit mit DOS erfolgen. 
 
Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Erhebung dieser Gebühren und ihre Kalkulation ist 
das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG). Nach dem KAG sind 
Gebühren regelmäßig auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und neu zu kalkulieren. Die 
Gebührensätze in dieser Satzung sind für das Jahr 2023 überprüft und kostendeckend kalku-
liert worden.
Die Hansestadt Lübeck wird durch das KAG i.V.m. der Gemeindeordnung verpflichtet kost-
endeckende Gebühren zu kalkulieren. Der bewusste Verzicht auf Gebühreneinnahmen ist 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken und geht somit zu Lasten aller Bürger:innen. 
Darüber hinaus führt der Verzicht auf Gebühreneinnahmen zu weiteren wirtschaftlichen
Risiken für die Hansestadt Lübeck.

Anlagen:
Anlage 1 – finanzielle Auswirkungen
Anlage 2 – 1. Änderungssatzung
Anlage 3 – Synopse 
Anlage 4 -  Vergleich Gebührenkalkulation mit Vorjahr

Senatorin Pia Steinrücke
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

Finanzielle Auswirkungen 

in € 2023 2024 2025 2026

Erträge 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Aufwendungen

Saldo Ergebnisplan 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Einzahlungen 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Auszahlungen

Saldo Finanzplan 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2023 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend 

Haushaltsentlastend                           X X X X

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2023
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

573002000.4321000 Wochen- und Jahrmärkte - 

Benutzungsgebühren u. 

ähnl. Entg

60.000,00

(Minder)

Aufwendungen:

(Mehr)

Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan 60.000,00

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Einzahlungen:

(Mehr)

Einzahlungen:

573002000.6321000 Wochen- und Jahrmärkte - 

Benutzungsgebühren u. 

ähnl. Entg

60.000,00

(Minder)

Auszahlungen:

(Mehr)

Auszahlungen:

Saldo Finanzplan 60.000,00

Anlage zur Vorlage vom 30.08.2022

VO-Nr.: 2022 / 11411

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte

Produktsachkonten

Produktsachkonten
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Anlage 2 

1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt 
Lübeck vom xx.xx.xxxx (Datum der Ausfertigung dieser Satzung) 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird die Gebührensatzung für 
Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022 (veröffentlicht am 31.03.2022 unter 
www.bekanntmachungen.luebeck.de) nach Beschlussfassung der Bürgerschaft vom xx.xx.xxxx 
wie folgt geändert: 
 
 

1. § 2 Abs.3 erhält folgende Fassung: 
 

(3) Dauerhändler:innen nach dieser Satzung sind Benutzer:innen, die einen Standplatz für einen 
längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) fest buchen. 

 
 

2. § 3 Abs.1-3 erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je angefangenen Frontmeter für jeden 

angefangenen Tag und beträgt 4,01 Euro netto für Dauerhändler:innen und 4,66 Euro netto 
für Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf volle Frontmeter aufgerundet.  

 
(2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach 

angefangenen kw/h und beträgt 0,45 Euro netto. 
 
(3) Überschreitet ein Verkaufsstand die maximale Tiefe von 4 m deutlich (mehr als 1 m) kostet 

jeder Frontmeter 0,50 € zusätzlich. 
 
 

3. § 5 Abs.2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 
(2) Werden Wochenmarktflächen für einen längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) bereitgestellt, 

so sind die Gebühren zur Mitte des Quartals in einer Summe zu entrichten, sofern durch 
Bescheid keine andere Fälligkeit vorgegeben wird. 

 
(3) Die Gebühren für die Versorgung mit Elektrizität sind fällig mit Beendigung der Abnahme 

vom Netz, soweit keine Wertmünzen oder Stromkarten verwendet werden oder keine andere 
Fälligkeit durch die Hansestadt Lübeck festgesetzt wird. 

 
 

4. § 6 Abs.2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Ist eine Bereitstellung der Flächen für einen längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) erfolgt, 

endet die Gebührenpflicht mit dem Ablauf des Bereitstellungszeitraumes. Will der/die 
Gebührenschuldende nach Bereitstellung der Flächen seinen oder ihren für einen längeren 
Zeitraum zugeteilten Standplatz vorzeitig aufgeben, ist dies schriftlich bis spätestens 14 Tage 
vor Ablauf eines Monats der Hansestadt Lübeck bekannt zu geben. Die Gebührenpflicht 
endet in diesem Fall mit Ende des betreffenden Monats. 

 
 

5. Inkrafttreten  
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Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Lübeck, den xx.xx.xxxx 
 
 
 
Der Bürgermeister 
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Synopse 
 
 
 
 Gebührensatzung vom 31.03.2022  Änderung  Begründung 
 
§ 2 Gebührenschuldner 
 
(3) Dauerhändler:innen nach dieser Satzung sind 
Benutzer:innen, die einen Standplatz für einen 
längeren Zeitraum (Monat, Quartal oder Jahr) fest 
buchen. 

§ 2 Gebührenschuldner 
 
(3) Dauerhändler:innen nach dieser Satzung sind 
Benutzer:innen, die einen Standplatz für einen 
längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) fest buchen. 

 
 
Die Änderung ist notwendig, da die 
Abrechnungen im Quartal erfolgen und 
eine monatliche Buchung zur erhöhtem 
Aufwand führt. 

§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren 
 
(1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je 
angefangenen Frontmeter für jeden angefangenen 
Tag und beträgt 3,40 Euro netto für 
Dauerhändler:innen und 4,00 Euro netto für 
Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf 
volle Frontmeter aufgerundet.  
 
(2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit 
Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach 
angefangenen kw/h und beträgt 0,42 Euro netto. 
 
(3) Überschreitet ein Verkaufsstand die 
maximale Tiefe von 4 m deutlich (mehr als 1 m) 
kostet jeder Frontmeter 0,45 € zusätzlich. 

§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren 
 
(1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je 
angefangenen Frontmeter für jeden angefangenen 
Tag und beträgt 4,01 Euro netto für 
Dauerhändler:innen und 4,66 Euro netto für 
Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf volle 
Frontmeter aufgerundet.  
 
(2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit 
Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach 
angefangenen kw/h und beträgt 0,45 Euro netto. 
 
(3) Überschreitet ein Verkaufsstand die maximale 
Tiefe von 4 m deutlich (mehr als 1 m) kostet jeder 
Frontmeter 0,50 € zusätzlich. 

 
 
Die Gebühren für den laufenden 
Frontmeter und den Strom sind für das 
Jahr 2023 neu berechnet worden. Die 
Gebühren sind zur Kostendeckung 
erforderlich. 
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§ 5 Fälligkeit und Festsetzung der Gebühren 
 
(2) Werden Wochenmarktflächen für einen 
längeren Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr) 
bereitgestellt, so sind die Gebühren zur Mitte des 
Quartals in einer Summe zu entrichten, sofern durch 
Bescheid keine andere Fälligkeit vorgegeben wird. 
 
(3) Die Gebühren für die Versorgung mit 
Elektrizität sind fällig mit Beendigung der Abnahme 
vom Netz, soweit keine Wertmünzen verwendet 
werden oder keine andere Fälligkeit durch die 
Hansestadt Lübeck festgesetzt wird. 

§ 5 Fälligkeit und Festsetzung der Gebühren 
 
(2) Werden Wochenmarktflächen für einen 
längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) bereitgestellt, 
so sind die Gebühren zur Mitte des Quartals in einer 
Summe zu entrichten, sofern durch Bescheid keine 
andere Fälligkeit vorgegeben wird. 
 
(3) Die Gebühren für die Versorgung mit 
Elektrizität sind fällig mit Beendigung der Abnahme 
vom Netz, soweit keine Wertmünzen oder 
Stromkarten verwendet werden oder keine andere 
Fälligkeit durch die Hansestadt Lübeck festgesetzt 
wird. 

 
 
Die Änderung ist notwendig, da die 
Abrechnungen im Quartal erfolgen und 
eine monatliche Buchung zur erhöhtem 
Aufwand führt. 
 
 
Eine Klarstellung, dass es sich auch auf 
die Abrechnung mit Stromkarten 
bezieht. 

§ 6 Beendigung der Gebührenpflicht 
 
(2) Ist eine Bereitstellung der Flächen für einen 
längeren Zeitraum (Monat, Quartal oder Jahr) erfolgt, 
endet die Gebührenpflicht mit dem Ablauf des 
Bereitstellungszeitraumes. Will der/die 
Gebührenschuldende nach Bereitstellung der 
Flächen seinen oder ihren für einen längeren 
Zeitraum zugeteilten Standplatz vorzeitig aufgeben, 
ist dies schriftlich bis spätestens 14 Tage vor Ablauf 
eines Monats der Hansestadt Lübeck bekannt zu 
geben. Die Gebührenpflicht endet in diesem Fall mit 
Ende des betreffenden Monats. 

§ 6 Beendigung der Gebührenpflicht 
 
(2) Ist eine Bereitstellung der Flächen für einen 
längeren Zeitraum (Quartal oder Jahr) erfolgt, endet 
die Gebührenpflicht mit dem Ablauf des 
Bereitstellungszeitraumes. Will der/die 
Gebührenschuldende nach Bereitstellung der Flächen 
seinen oder ihren für einen längeren Zeitraum 
zugeteilten Standplatz vorzeitig aufgeben, ist dies 
schriftlich bis spätestens 14 Tage vor Ablauf eines 
Monats der Hansestadt Lübeck bekannt zu geben. Die 
Gebührenpflicht endet in diesem Fall mit Ende des 
betreffenden Monats. 
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Kalkulation 2023 vs. 2022

Kalkulation Gebühr 2023
Kalkulation aus dem Vorjahr

Wochenmarkt Dauerhändler Tageshändler Stromverkauf

Schlüssel Verteilung VW 95% 64% 36% 5%

Gebührenfähige Kosten
370604,63 €

389023,57 €

222131,60 €
222431,14 €

148473,03 €
166592,43 €

19505,51 €
20474,92 €

Einkaufkosten Strom 0,29 € / kwh

Gebührenleistung
87.324 lfd. Meter

83.000 lfd. Meter

55.462 lfd. Meter
50.000 lfd. Meter

31.862 lfd. Meter
33.000 lfd. Meter

121.741 kwh
142.716 kwh

gültiger Gebührensatz (netto) 3,40 € / lfd. Meter 4,00 € / lfd. Meter 0,45 € / kwh

Solleinnahmen 316.018,80 € 188.570,80 € 127.448,00 € 0,16 € / kwh Arbeitspreis

Jahresüber- / -unterschuss -54.585,83 € -33.560,80 € -21.025,03 €

neuer Gebührenvorschlag (netto)
4,24 €
4,69 €

4,01 €
4,45 €

4,66 €
5,05 €

0,45 €

03.11.2022
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